
Vorsitzender Strausfeld eröffnet die 6. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport, Markt und Kirmes und 
stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht ergangen und der Ausschuss beschlussfähig ist.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung bittet Herr Strausfeld um Prüfung, ob die leider nicht erfolgte 
Veröffentlichung des heutigen Sitzungstermines im Mitteilungsblatt - zugleich Amtsblatt der Gemeinde 
Eitorf - Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der heutigen Sitzung haben könne. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Nein. Gemäß § 27 Abs. 2 der Geschäftsordnung bedarf es keiner öffentlichen Bekanntmachung. 
  
§ 27 Abs. 2 Geschäftsordnung: „Über Zeit, Ort und Tagesordnung der Ausschusssitzungen unterrichtet 
der Bürgermeister die Öffentlichkeit in geeigneter Weise, ohne dass es einer öffentlichen 
Bekanntmachung nach § 4 dieser Geschäftsordnung bedarf.“ 
 
Die Öffentlichkeit wurde durch Freigabe der Tagesordnung im Internet (www.eitorf.de) und die Presse 
durch die Übermittlung von Einladungen informiert. 
 
Die Einladung zur Sondersitzung konnte erst am 19.08.2015 fertiggestellt werden. Anzeigenschluss war 
jedoch der 18.08., sodass eine Veröffentlichung im Amtsblatt - in diesem Ausnahmefall - unterblieb. 
_______________ 
 
Herr Droppelmann bittet um Auskunft über die Notwendigkeit der heutigen Sitzung. Herr Strausfeld führt 
aus, dass man unter TOP 2 darüber sprechen werde. 

http://www.eitorf.de/

